
Beantragung von Personaldokumenten 
 

Für  die Beantragung von neuen Personaldokumenten ist die Vorlage der Geburtsurkunde oder 

Abstammungsurkunde (im Original) zwingend erforderlich. 

Eine Geburtsurkunde kann ggf. beim zuständigen Standesamt des Geburtsortes durch den Bürger 

persönlich angefordert werden. 

Ein persönliches Erscheinen der Antragsperson (auch Kinder) ist ebenfalls zwingend erforderlich. 

Welches Personaldokument Sie für eine Reise benötigen, erfahren Sie beim Auswärtigen Amt. 

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise 
 
 
 

Benötigte Unterlagen für die Beantragung eines 

Personalausweises oder vorläufigen Personalausweis 

 ein aktuelles biometrisches Foto (nicht älter als 6 Monate) 

 Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde im Original 

 bei unter 16 Jährigen: der Sorgeberechtigte, der nicht mit zur Beantragung im Einwohnermeldeamt 

erscheint, muss eine schriftliche  Zustimmungserklärung sowie eine Kopie des Personalausweises 

für die Beantragung mitgeben  

 bei nichtehelichen Kindern unter 16 Jahren:  

Sorgerechtserklärung (Urkunde vom Jugendamt) oder Negativbescheinigung  

(Nichterklärung des gemeinsamen Sorgerechts) vom zuständigen Jugendamt  

 altes Personaldokument 

 Personalausweisgebühr  

 

 

Benötigte Unterlagen für die Beantragung eines Reisepasses  

oder Kinderreisepasses (bis zum 12 Jahre) 
 

 ein aktuelles biometrisches Foto (nicht älter als 6 Monate) 

 Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde im Original 

 bei unter 18 Jährigen: der Sorgeberechtigte, der nicht mit zur Beantragung im Einwohnermeldeamt 

erscheint, muss eine schriftliche  Zustimmungserklärung sowie eine Kopie des Personalausweises 

für die Beantragung mitgeben 

 bei nichtehelichen Kindern unter 18 Jahren:  

Sorgerechtserklärung (Urkunde vom Jugendamt) oder Negativbescheinigung  

(Nichterklärung des gemeinsamen Sorgerechts) vom zuständigen Jugendamt  

 altes Personaldokument 

 ein vorläufiger Reisepass wird nur in Ausnahmefällen ausgestellt:   

wenn der Reisepass bei Beantragung im Expressverfahren auch nicht mehr rechtzeitig bis  

zum Gebrauch ausgehändigt werden kann, hierfür muss ein Dringlichkeitsnachweis  

(z. B. Reisebuchung) vorgelegt werden 

 Reisepassgebühr 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://stadt-tessin.de/wp-content/uploads/2016/11/Zustimmungserklärung-bei-PA-KRP-Beantragung-der-Sorgeberecht..pdf
https://stadt-tessin.de/wp-content/uploads/2016/11/Zustimmungserklärung-bei-PA-KRP-Beantragung-der-Sorgeberecht..pdf

